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Die S c h w e i z  hat am 21. November 2019 gegenüber dem Generalsekretär 
des Europarats das Europäische Übereinkommen vom 19. August 1985 über 
Gewalttätigkeit und Fehlverhalten von Zuschauern bei Sportveranstaltungen und 
insbesondere bei Fußballspielen (BGBl. 2004 II  S. 1642, 1643) nach seinem 
 Artikel 16 Absatz 1 g e k ü n d i g t .  Die Kündigung wird nach Artikel 16 Absatz 2 
des Übereinkommens am 1. Juni 2020 wirksam. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2019 (BGBl. II S. 1058). 

Berlin, den 12. Dezember 2019 

A u s w ä r t i g e s  A m t  
Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich 

des Europäischen Übereinkommens 
über Gewalttätigkeit und Fehlverhalten von Zuschauern 

bei Sportveranstaltungen und insbesondere bei Fußballspielen 

Vom 12. Dezember 2019

Das Internationale Abkommen vom 26. Oktober 1961 über den Schutz der 

ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen 

(BGBl. 1965 II S. 1243, 1244) wird nach seinem Artikel 25 Absatz 2 für 

Trinidad und Tobago am 9. März 2020 

in Kraft treten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 

27. Februar 2019 (BGBl. II S. 197). 

Berlin, den 16. Dezember 2019 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. C h r i s to p h e  E i c k

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich 

des Internationalen Abkommens 
über den Schutz der ausübenden Künstler, 

der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmer 

Vom 16. Dezember 2019

 



Zu dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 
1982 (BGBl. 1994 II S. 1798, 1799; 1997 II S. 1402) hat N i g e r i a *  am 2. De-
zember 2019 eine E r k l ä r u n g  nach Artikel 287 Absatz 1 des Übereinkommens 
abgegeben. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 
3. September 2019 (BGBl. II S. 814). 
 

* Vorbehalte und Erklärungen:  

Vorbehalte und Erklärungen zu diesem Übereinkommen, mit Ausnahme derer Deutschlands, werden 
im Bundesgesetzblatt Teil II nicht veröffentlicht. Sie sind in englischer und französischer Sprache auf 
der Webseite der Vereinten Nationen unter http://treaties.un.org einsehbar. Gleiches gilt für die ggf. 
gemäß Übereinkommen zu benennenden Zentralen Behörden oder Kontaktstellen. 

Berlin, den 16. Dezember 2019 

A u s w ä r t i g e s  A m t  
Im Auftrag 

Dr. C h r i s to p h e  E i c k
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Bekanntmachung 
zu dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 

Vom 16. Dezember 2019

Das in Neu Delhi am 30. August 2019 unterzeichnete 

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Republik Indien über 

Finanzielle Zusammenarbeit 2018 ist nach seinem Arti-

kel 6 Absatz 1 

am 30. August 2019 

in Kraft getreten; es wird nachstehend veröffentlicht.  

Bonn, den 17. Dezember 2019 

B u n d e s m i n i s t e r i u m  

f ü r  w i r t s c h a f t l i c h e  Zu s a m m e n a r b e i t  

u n d  E n t w i c k l u n g  

Im Auftrag 

P h i l i p p  K n i l l

Bekanntmachung 
des deutsch-indischen Abkommens 

über Finanzielle Zusammenarbeit 

Vom 17. Dezember 2019

 



Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Regierung der Republik Indien – 

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
 Indien, 

in dem Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch 
partnerschaftliche Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und 
zu vertiefen, 

in dem Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Bezie-
hungen die Grundlage dieses Abkommens ist, 

in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
in der Republik Indien beizutragen, 

unter Bezugnahme auf das Protokoll der Regierungsverhand-
lungen vom 29. November 2018 – 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht 
es der Regierung der Republik Indien oder einem anderen von 
beiden Regierungen gemeinsam auszuwählenden Darlehensneh-
mer folgende Beträge zu erhalten: 

1. für das Vorhaben „Erneuerbare Energie Finanzierungsfazi -
lität  II“ ein vergünstigtes Darlehen der Kreditanstalt für 
 Wiederaufbau (KfW), das im Rahmen der öffentlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit gewährt wird, in Höhe von bis zu 
200 000 000 Euro (in Worten: zweihundert Millionen Euro), 

2. für das Vorhaben „Klimafreundliche Urbane Mobilität V“ ein 
vergünstigtes Darlehen der KfW, das im Rahmen der öffent-
lichen Entwicklungszusammenarbeit gewährt wird, in Höhe 
von bis zu 100 000 000 Euro (in Worten: einhundert Millionen 
Euro), 

3. für das Vorhaben „Finanzierungsfazilitäten für städtische Ent-
wicklung“ ein vergünstigtes Darlehen der KfW, das im Rah-
men der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit gewährt 
wird, in Höhe von bis zu 200 000 000 Euro (in Worten: zwei-
hundert Millionen Euro), 

4. für das Vorhaben „Nachhaltige Stadtentwicklung Wasser/Ab-
wasser“ ein vergünstigtes Darlehen der KfW, das im Rahmen 
der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit gewährt wird, 
in Höhe von bis zu 100 000 000 Euro (in Worten: einhundert 
Millionen Euro), 

5. für das Vorhaben „Umweltgerechte Stadtentwicklung im 
Ganges-Gebiet Phase II“ (Environment-friendly Urban 
 Development in Ganga States) ein vergünstigtes Darlehen 
der  KfW, das im Rahmen der öffentlichen Entwicklungs -
zusammenarbeit gewährt wird, in Höhe von bis zu 
30 000 000 Euro (in Worten: dreißig Millionen Euro), 

6. für das Vorhaben „Klimaresilienter Wiederaufbau nach Flut-
katastrophe in Kerala“ (Kerala Flood Reliefe Programme) ein 
vergünstigtes Darlehen der KfW, das im Rahmen der öffent-
lichen Entwicklungszusammenarbeit gewährt wird, in Höhe 

von bis zu 90 000 000 Euro (in Worten: neunzig Millionen 
Euro), 

wenn nach Prüfung die entwicklungspolitische Förderungswür-
digkeit der Vorhaben festgestellt worden ist und die gute Kredit-
würdigkeit der Republik Indien weiterhin gegeben ist und die 
 Regierung der Republik Indien eine Staatsgarantie gewährt, 
 sofern sie nicht selbst Kreditnehmer wird. Die Vorhaben können 
nicht durch andere Vorhaben ersetzt werden. 

(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht 
es der Regierung der Republik Indien oder anderen von beiden 
Regierungen gemeinsam auszuwählenden Empfängern darüber 
hinaus, Finanzierungsbeiträge für notwendige Begleitmaßnah-
men zur Durchführung und Betreuung der folgenden Vorhaben 
zu erhalten: 

1. für das unter Absatz 1 Nummer 1 genannte Vorhaben bis zu 
1 000 000 Euro (in Worten: eine Million Euro), 

2. für das unter Absatz 1 Nummer 2 genannte Vorhaben bis zu 
2 200 000 Euro (in Worten: zwei Millionen zweihunderttau-
send Euro), 

3. für das unter Absatz 1 Nummer 3 genannte Vorhaben bis zu 
3 000 000 Euro (in Worten: drei Millionen Euro), 

4. für das unter Absatz 1 Nummer 4 genannte Vorhaben bis zu 
1 000 000 Euro (in Worten: eine Million Euro), 

5. für das unter Absatz 1 Nummer 6 genannte Vorhaben bis zu 
3 000 000 Euro (in Worten: drei Millionen Euro), 

6. für das Vorhaben „Klimafreundliche urbane Mobilität IV – 
 Begleitmaßnahme“ bis zu 3 000 000 Euro (in Worten: drei 
 Millionen Euro), 

7. für das Vorhaben „Nachhaltige städtische Infrastrukturent-
wicklung (Chennai) – Begleitmaßnahme“ bis zu 3 000 000 
Euro (in Worten: drei Millionen Euro). 

(3) Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland es 
der Regierung der Republik Indien zu einem späteren Zeitpunkt 
ermöglicht, weitere Darlehen oder Finanzierungsbeiträge zur Vor-
bereitung der in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Vorhaben 
oder weitere Finanzierungsbeiträge für notwendige Begleitmaß-
nahmen zur Durchführung und Betreuung der in Absatz 1 
 genannten Vorhaben von der KfW zu erhalten, findet dieses 
 Abkommen Anwendung.  

Artikel 2 

(1) Die Verwendung der in Artikel 1 genannten Beträge, die 
Bedingungen, zu denen sie zur Verfügung gestellt werden, sowie 
das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der 
KfW und den Empfängern der Darlehen und der Finanzierungs-
beiträge zu schließenden Verträge, die den in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegen. 

(2) Die Zusage der in Artikel 1 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 
Artikel 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 4 und Nummer 6 genannten Be-
träge entfällt, soweit nicht innerhalb von vier Jahren nach dem 
Zusagejahr die entsprechenden Darlehens- und Finanzierungs-
verträge geschlossen wurden. Für diese Beträge endet die Frist 
mit Ablauf des 31. Dezember 2022. 

(3) Die Zusage der in Artikel 1 Absatz 1 Nummer 1, 5 und 6 
sowie in Artikel 1 Absatz 2 Nummer 1, 5 und 7 genannten
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Beträge entfällt, soweit nicht innerhalb von einem Jahr nach dem 
Zusagejahr die entsprechenden Darlehens- und Finanzierungs-
verträge geschlossen wurden. Für diese Beträge endet die Frist 
mit Ablauf des 31. Dezember 2019. 

(4) Die Regierung der Republik Indien, soweit sie nicht selbst 
Darlehensnehmer ist, wird gegenüber der KfW alle Zahlungen in 
Euro in Erfüllung von Verbindlichkeiten der Darlehensnehmer auf-
grund der nach Absatz 1 zu schließenden Verträge garantieren. 

(5) Die Regierung der Republik Indien, soweit sie nicht Emp-
fänger der Finanzierungsbeiträge ist, wird etwaige Rückzahlungs-
ansprüche, die aufgrund der nach Absatz 1 zu schließenden 
 Finanzierungsverträge entstehen können, gegenüber der KfW 
garantieren. 

Artikel 3 

Die Regierung der Republik Indien stellt die KfW von sämt -
lichen Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben frei, die im 
Zusammenhang mit Abschluss und Durchführung der in Artikel 2 
Absatz 1 genannten Verträge in der Republik Indien erhoben 
 werden. 

Artikel 4 

Die Regierung der Republik Indien überlässt bei den sich aus 
der Darlehensgewährung und der Gewährung der Finanzierungs-
beiträge ergebenden Transporten von Personen und Gütern im 
See-, Land- und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten 
die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine Maßnahmen, 
welche die gleichberechtigte Beteiligung der Verkehrsunterneh-

men mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausschließen 
oder erschweren, und erteilt gegebenenfalls die für eine Betei -
ligung dieser Verkehrsunternehmen erforderlichen Genehmigun-
gen. 

Artikel 5 

(1) Der im Abkommen vom 30. April 2012 zwischen der 
 Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
der Republik Indien über Finanzielle Zusammenarbeit 2011 für 
das Vorhaben „Neue Finanzierungsansätze für den ländlichen 
Strukturwandel – Begleitmaßnahme“ vorgesehenene Finanzie-
rungsbeitrag wird mit einem Betrag von 1 000 000 Euro (in 
 Worten: eine Million Euro) reprogrammiert und zusätzlich für das 
Vorhaben „Kraftwerke Erneuerbare Energie – Begleitmaßnahme“ 
verwendet, wenn nach Prüfung dessen Förderungswürdigkeit 
festgestellt worden ist. Die Zusage entfällt, soweit der entspre-
chende Finanzierungsvertrag nicht bis zum 31. Dezember 2019 
geschlossen wurde. 

Artikel 6 

(1) Dieses Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeichnung in 
Kraft. 

(2) Die Vertragsparteien können Änderungen dieses Abkom-
mens vereinbaren. 

(3) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses 
Abkommens werden durch die Vertragsparteien gütlich im 
 Rahmen von Gesprächen beziehungsweise Verhandlungen 
 beigelegt.
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Geschehen zu Neu-Delhi am 30. August 2019 in zwei 
 Urschriften, jede in deutscher und englischer Sprache, wobei 
 jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

Dr. J a s p e r  W i e c k  

Für die Regierung der Republik Indien 

R a j a t  K u m a r  M i s h r a  



Das Zusatzprotokoll vom 22. Oktober 2015 zum Übereinkommen des Euro-
parats vom 16. Mai 2005 zur Verhütung des Terrorismus (BGBl. 2019 II S. 636, 
637) wird nach seinem Artikel 10 Absatz 3 für 

Slowenien* am 1. März 2020 
nach Maßgabe einer Erklärung nach Artikel 7 Absatz 1 des Übereinkom-
mens 

in Kraft treten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 
4. November 2019 (BGBl. II S. 1117). 
 

* Vorbehalte und Erklärungen:  

Vorbehalte und Erklärungen zu diesem Übereinkommen, mit Ausnahme derer Deutschlands, werden 
im Bundesgesetzblatt Teil II nicht veröffentlicht. Sie sind in englischer und französischer Sprache auf 
der Webseite des Europarats unter www.conventions.coe.int einsehbar. Gleiches gilt für die ggf. 
 gemäß Übereinkommen zu benennenden Zentralen Behörden oder Kontaktstellen. 

Berlin, den 18. Dezember 2019 

A u s w ä r t i g e s  A m t  
Im Auftrag 

Dr. C h r i s to p h e  E i c k
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Zusatzprotokolls 

zum Übereinkommen des Europarats 
zur Verhütung des Terrorismus 

Vom 18. Dezember 2019

Das Übereinkommen vom 22. Juli 1964 über die Ausarbeitung eines Euro -
päischen Arzneibuches (BGBl. 1973 II S. 701, 703), geändert durch das Protokoll 
vom 16. November 1989 (BGBl. 1993 II S. 15, 16), wird nach seinem Artikel 12 
Absatz 4 für  

Albanien am 9. Februar 2020 

in Kraft treten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 
13. Februar 2017 (BGBl. II S. 311). 

Berlin, den 27. Dezember 2019 

A u s w ä r t i g e s  A m t  
Im Auftrag 

Ku r t  G e o rg  S tö c k l - S t i l l f r i e d  

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Übereinkommens 

über die Ausarbeitung eines Europäischen Arzneibuches 

Vom 27. Dezember 2019

 



Das Übereinkommen vom 8. November 1968 über Straßenverkehrszeichen 
(BGBl. 1977 II S. 809, 893) wird nach seinem Artikel 39 Absatz 2 für 

Myanmar* am 26. Juni 2020 
nach Maßgabe eines Vorbehalts nach Artikel 46 Absatz 1 zu Artikel 44 des 
Übereinkommens 

in Kraft treten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 
6. Juli 2018 (BGBl. II S. 320). 
 

* Vorbehalte und Erklärungen:  

Vorbehalte und Erklärungen zu diesem Übereinkommen, mit Ausnahme derer Deutschlands, werden 
im Bundesgesetzblatt Teil II nicht veröffentlicht. Sie sind in englischer und französischer Sprache auf 
der Webseite der Vereinten Nationen unter http://treaties.un.org einsehbar. Gleiches gilt für die ggf. 
gemäß Übereinkommen zu benennenden Zentralen Behörden oder Kontaktstellen. 

Berlin, den 3. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  
Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

56 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil II Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 27. Januar 2020

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich 

des Übereinkommens über Straßenverkehrszeichen 

Vom 3. Januar 2020

Nach Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 31. März 2019 zu dem Abkommen 

vom 14. August 2017 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Repu-

blik Mauritius über den Luftverkehr (BGBl. 2019 II S. 205) wird bekannt gemacht, 

dass das Abkommen nach seinem Artikel 24 Absatz 2 

am 19. September 2019 

in Kraft getreten ist. 

Nach Artikel 23 dieses Abkommens ist das Abkommen vom 26. Februar 1974 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung von Mauritius 

über den Luftverkehr (BGBl. 1982 II S. 50, 638)  

mit Ablauf des 18. September 2019 

außer Kraft getreten. 

Berlin, den 6. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e  

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten 

des deutsch-mauritischen Abkommens 
über den Luftverkehr 

Vom 6. Januar 2020

 



Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen „Booz 

Allen Hamilton, Inc.“ (Nr. DOCPER-AS-39-41) geschlossen worden. Die Verein-

barung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 6. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e
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Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Booz Allen Hamilton, Inc.“ 

(Nr. DOCPER-AS-39-41) 

Vom 6. Januar 2020



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-

balnote Nummer 420 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 

zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind 

 (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils 

geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 

Amerika mit dem Unternehmen Booz Allen Hamilton, Inc. (Auftragnehmer) einen Vertrag 

über die Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage der beigefügten 

Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-AS-39-41 (Vertrag) geschlossen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 

 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-

den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-

nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben: 

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen, indem er für das Europäische Kommando 

der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USEUCOM) und das Afrikanische Kommando 

der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USAFRICOM) erfahrene Militärplaner bereit-

stellt, die als Regionalverantwortliche zur Unterstützung der Initiative für die Heraus -

gabe von Regionalmagazinen (Regional Magazine Initiative, RMI) eingesetzt werden. 

Die Dienstleistungen umfassen Planung, Koordinierung, Synchronisierung und Stellen-

besetzung zur Unterstützung von RMI-Aktivitäten bei USEUCOM und USAFRICOM. 

Der Auftragnehmer koordiniert Ziele, Pläne und Programme zur Unterstützung der Ziel-

setzungen von USEUCOM und USAFRICOM und gewährleistet, dass der erarbeitete 

Medieninhalt zweckgerichtet ist und die militärischen Zielvorgaben vollständig unter-

stützt. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 

des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zer-

tifizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, den 

Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 

darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 

solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 

Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 

alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-

sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 

von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 

Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 

durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-

keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, 

dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-

mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungs-

gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 

damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 

Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-

achtung deutschen Rechts darstellt, und 

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des Auftragnehmers 

und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Be-

richtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 

durchgeführt wurden. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Military Analyst“ (Anhang II Nummer 4 der Rahmenvereinbarung). 
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2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken. 

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 

ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 

das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 30. September 

2016 bis 29. August 2020 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundes-

republik Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung 

der Vereinigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land die Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft. 

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich. 

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Verei -

nigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 

 Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 420 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 

1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-

scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin 
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen „ALEX-

Alternative Experts, LLC“ (Nr. DOCPER-AS-116-02) geschlossen worden. Die 

Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel  

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 6. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „ALEX-Alternative Experts, LLC“ 

(Nr. DOCPER-AS-116-02) 

Vom 6. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-

balnote Nummer 349 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 

zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind (Rahmen-

vereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils geltenden 

Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 

Amerika mit dem Unternehmen ALEX-Alternative Experts, LLC (Auftragnehmer) einen Ver-

trag über die Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage der beige-

fügten Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-AS-116-02 (Vertrag) geschlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) ge-

währt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, 

die folgenden Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Ver -

einigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:  

Der Auftragnehmer erbringt vor Ort Fachwissen im Bereich nichttödliche Waffen für das 

Europäische Kommando der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USEUCOM) und das 

Afrikanische Kommando der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USAFRICOM). Die 

Aufgaben umfassen: Einrichtung, Durchführung und Verwaltung des Programms für 

nichttödliche Waffen, Planung, Koordinierung und Aktualisierung von Fähigkeiten im 

Bereich nichttödliche Waffen sowie unmittelbare Abstimmung mit der zuständigen Ab-

teilung (Joint Non-Lethal Weapons Directorate) des US-Verteidigungsministeriums. Die 

Dienstleistungen umfassen außerdem die Analyse bestehender regulärer und krisen-

bezogener Planungsprozesse, um die vollständige Integration des Programms für nicht-

tödliche Waffen in Ausbildung, Einarbeitungsmaßnahmen, bestehende militärische Ein-

satzpläne und Pläne für die Sicherheitszusammenarbeit für den Einsatzbereich der 

US-Streitkräfte zu gewährleisten. Darüber hinaus analysiert der Auftragnehmer Daten 

in Form von Erfahrungswerten und beurteilt die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Auswir-

kungen auf die Anforderungen des US-Verteidigungsministeriums im Bereich nichttöd-

liche Waffen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 

des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zerti-

fizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, den 

Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 

darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 

solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 

Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 

alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-

sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 

von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 

Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 

durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-

keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, 

dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-

mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungs-

gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 

damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 

Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-

achtung deutschen Rechts darstellt, und 

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des Auftragnehmers 

und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Be-
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richtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 

durchgeführt wurden.  

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Functional Analyst“ (Anhang II Nummer 6 der Rahmenvereinbarung). 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt.  

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 

ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 

das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 25. Mai 2016 

bis 24. Mai 2020 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die Regie-

rung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-

einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 

Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich.  

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-

kel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 349 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 
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1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-

scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die  

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland 

 stationierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Ok-

tober 1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 

18. März 1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 

1022; 1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel 

vom 28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepu-

blik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über 

die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen 

„MDB Group, LLC“ (Nr. DOCPER-AS-135-02) geschlossen worden. Die Verein-

barung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel  

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 6. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „MDB Group, LLC“ 

(Nr. DOCPER-AS-135-02) 

Vom 6. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-

balnote Nummer 201 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 

zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind (Rah-

menvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils gel-

tenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 

Amerika mit dem Unternehmen MDB Group, LLC (Auftragnehmer) einen Vertrag über die 

Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage der beigefügten Vertrags-

niederschrift Nummer DOCPER-AS-135-02 (Vertrag) geschlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 

 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-

den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Ver -

einigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:  

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen als Verbindungsstelle für armeebezogene 

Maßnahmen in den Bereichen Personal, Truppenstruktur und Ausrüstung, einschließlich 

Integrations- und Synchronisierungsbemühungen zur Unterstützung bei Modernisie-

rung, Verteilung und Instandsetzung von Truppen beim Afrikanischen Kommando der 

Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USAFRICOM) und beim Europäischen Kommando 

der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USEUCOM). Der Auftragnehmer arbeitet mit 

wesentlichen Standorten, den Hauptkommandobereichen der US-Armee und dem US-

Verteidigungsministerium zusammen und stimmt sich mit diesen Stellen ab, um einen 

verbesserten Einsatz von Ausrüstung und die Modernisierungsziele der Armee zu för-

dern. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 

des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zer-

tifizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, den 

Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 

darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 

solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 

Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 

alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-

sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 

von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 

Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 

durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-

keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und  ihnen bewusst ist, 

dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-

mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich  einer Notifikation und eines ordnungs-

gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 

damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 

Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-

achtung deutschen Rechts darstellt, und 

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des  Auftragnehmers 

und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Be-

richtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 

durchgeführt wurden. 
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Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Functional Analyst“ (Anhang II Nummer 6 der Rahmenvereinbarung). 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt.  

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienst -

leistungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer 

und ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 1. Juli 2018 

bis 16. August 2021 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die 

 Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-

einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 

Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich.  

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-

kel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 201 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 

1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-

scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
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Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin 
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland 

 stationierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Ok-

tober 1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 

18. März 1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 

1022; 1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel 

vom 28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepu-

blik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über 

die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen 

„CSRA LLC“ (Nr. DOCPER-AS-145-01) geschlossen worden. Die Vereinbarung 

ist nach ihrer Inkrafttretensklausel  

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 6. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „CSRA LLC“ 

(Nr. DOCPER-AS-145-01) 

Vom 6. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-
balnote Nummer 319 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 
zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 
der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 
die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -
republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind 
 (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils 
geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-
nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika mit dem Unternehmen CSRA LLC (Auftragnehmer) einen Vertrag über die Erbrin-
gung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage der beigefügten Vertrags -
niederschrift Nummer DOCPER-AS-145-01 (Vertrag) geschlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-
tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-
kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) ge-
währt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, 
die folgenden Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Ver -
einigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 
Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:  

Der Auftragnehmer erbringt Fachwissen im Bereich der operativen integrierten Luft- 
und Raketenabwehr für das Europäische Kommando der Streitkräfte der Vereinigten 
Staaten (USEUCOM), den Führungsstab und die für integrierte Luft- und Raketen -
abwehr zuständige Organisation im US-Verteidigungsministerium (Joint Integrated Air 
and Missile Defense Organization), welche die Vereinigten Staaten außerdem im NATO-
Ausschuss für Luftverteidigung vertritt. Zum besseren Schutz befreundeter Zivilisten 
und Streitkräfte unterstützt der Auftragnehmer USEUCOM und den Führungsstab bei 
der organisationsübergreifenden Festlegung, Entwicklung und Übermittlung dokumen-
tierter Anforderungen, die für die zukünftige Gefechtsfähigkeit im Bereich Luft- und 
 Raketenabwehr notwendig sind, einschließlich Anforderungen in Zusammenhang mit der 
Integration von Sensoren, Waffen, Führung (C2) und Konzepten zur Verwendung in Ein-
sätzen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 
des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zerti-
fizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, den 
Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 
darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 
solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 
Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 
alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-
sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 
Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 
durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-
keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, 
dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-
mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungs-
gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 
damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 
Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-
achtung deutschen Rechts darstellt, und 

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des Auftragnehmers 
und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Be-
richtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 
durchgeführt wurden.  
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Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 
„Process Analyst“ (Anhang II Nummer 1 der Rahmenvereinbarung). 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-
menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 
und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt.  

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 
der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-
gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 
des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-
weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 
Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 
Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 
die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-
schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 
Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-
führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-
tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 
ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 
das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-
lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-
günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 
kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 
einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 
Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 
Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 
Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-
tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-
republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-
einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 
Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 23. August 2016 
bis 23. August 2020 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die Re-
gierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 
Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-
partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-
tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 
Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-
lich.  

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 
bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-
standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 
der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-
kel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-
tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 
versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-
verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika Nummer 319 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 
1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-
scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
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Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-
schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 
zu versichern. 

An die 
Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen 

 „Invictus International Consulting, LLC“ (Nr. DOCPER-AS-150-01) geschlossen 

worden. Die Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 6. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Invictus International Consulting, LLC“ 

(Nr. DOCPER-AS-150-01) 

Vom 6. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-

balnote Nummer 135 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 

zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind 

 (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils 

geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 

Amerika mit dem Unternehmen Invictus International Consulting, LLC (Auftragnehmer) 

 einen Vertrag über die Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage 

der beigefügten Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-AS-150-01 (Vertrag) geschlossen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 

 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-

den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-

nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben: 

Der Auftragnehmer erbringt umfassende Sicherheitsunterstützung für Informations -

systeme entsprechend den Richtlinien des militärischen Nachrichtendienstes (Defense 

Intelligence Agency) für Computernetzwerke, die zur Unterstützung des Europäischen 

Kommandos der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USEUCOM) und des Afrikani-

schen Kommandos der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USAFRICOM) betrieben 

werden. Der Auftragnehmer gewährleistet außerdem, dass die für das US-Verteidi-

gungsministerium und die Gemeinschaft der US-Nachrichtendienste geltenden Grund-

sätze, Verfahren und Abläufe eingehalten werden, um die Netzwerke und Systeme zu 

schützen und ihre Integrität sicherzustellen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 

des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zer-

tifizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, den 

Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 

darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 

solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 

Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 

alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-

sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 

von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 

Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 

durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-

keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, 

dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-

mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungs-

gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 

damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 

Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-

achtung deutschen Rechts darstellt, und 

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des Auftragnehmers 

und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Be-

richtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 

durchgeführt wurden. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Process Analyst“ (Anhang II Nummer 1 der Rahmenvereinbarung). 
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2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken. 

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienst -

leistungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer 

und ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 27. September 

2016 bis 26. September 2021 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote bei -

gefügt. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die 

 Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland die Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft. 

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich. 

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Verei -

nigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 

 Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 135 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 

1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-

scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen 

 „Wittenberg Weiner Consulting, LLC“ (Nr. DOCPER-AS-155-01) geschlossen 

worden. Die Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 6. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Wittenberg Weiner Consulting, LLC“ 

(Nr. DOCPER-AS-155-01) 

Vom 6. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-
balnote Nummer 588 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 
zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 
der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 
die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -
republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind 
 (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils 
geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-
nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika mit dem Unternehmen Wittenberg Weiner Consulting, LLC (Auftragnehmer) einen 
Vertrag über die Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage der bei-
gefügten Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-AS-155-01 (Vertrag) geschlossen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-
tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-
kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 
 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-
den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-
nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 
Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben: 

Der Auftragnehmer erbringt Unterstützungsdienstleistungen in jeder Phase des gemein-
samen militärischen Ausbildungsprozesses, einschließlich Planung, Durchführung und 
Auswertung komplexer militärischer Trainingsübungen. Während der Planungsphase 
gibt der Auftragnehmer Orientierungshilfe und Empfehlungen in Bezug auf Trainings-
ziele und -methoden, die Einbeziehung spezieller Militäreinheiten in gemeinsame Übun-
gen sowie die Erfassung der Trainingseffektivität. Während der Durchführung militäri-
scher Übungen hilft der Auftragnehmer bei der Leitung und Beaufsichtigung der Übung. 
Nach jeder militärischen Übung hilft der Auftragnehmer bei der Auswertung der Übung 
sowie beim Management von Softwaresystemen und -verfahren die der Nachverfol-
gung von militärischem Training und Einsatzbereitschaft dienen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 
des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zer-
tifizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, den 
Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 
darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 
solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 
Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 
alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-
sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 
Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 
durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-
keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, 
dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-
mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungs-
gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 
damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 
Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-
achtung deutschen Rechts darstellt, und 

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des Auftragnehmers 
und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Be-
richtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 
durchgeführt wurden. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 
„Military Planner“ (Anhang I Nummer 1 der Rahmenvereinbarung). 
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2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-
menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 
und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 
der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-
gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 
des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-
weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 
Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 
Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 
die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-
schränken. 

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 
Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-
führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-
tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 
ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 
das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-
lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-
günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 
kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 
einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 
Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 
Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 
Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-
tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-
republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-
einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 
Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 19. Dezember 
2018 bis 18. Dezember 2023 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. 
Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundes-
republik Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land die Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-
partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-
tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 
Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft. 

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-
lich. 

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 
bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-
standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 
der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Verei -
nigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 
 Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-
tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 
versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-
verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika Nummer 588 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 
1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-
scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-
schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 
zu versichern. 

An die 
Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Juni 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen 

 „Systems Plus, Inc.“ (Nr. DOCPER-TC-68-01) geschlossen worden. Die Verein -

barung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 28. Juni 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 6. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Systems Plus, Inc.“ 

(Nr. DOCPER-TC-68-01) 

Vom 6. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Juni 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-
balnote Nummer 123 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Juni 2019 
zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 
der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 
die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung für die in der Bundes -
republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind 
 (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 27. März 1998, in der jeweils 
geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-
nierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mitglieder ihres zivilen Gefolges sowie die An-
gehörigen beider im Sinne des NATO-Truppenstatuts hat die Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika mit dem Unternehmen Systems Plus, Inc. (Auftragnehmer) einen Ver-
trag über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung auf 
der Grundlage der beigefügten Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-TC-68-01 (Vertrag) 
geschlossen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-
tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach  
Artikel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 
gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-
den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-
nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 
Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben: 

Der Auftragnehmer erbringt Schulungsdienstleistungen für Ärzte, Pflegekräfte und an-
deres medizinisches Personal. Die Dienstleistungen umfassen die Bewertung, Einrich-
tung und Aktualisierung der Schulungsinstrumente für klinische Systeme. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass in Bezug auf alle 
 Aspekte der nach dem Vertrag erbrachten Dienstleistungen der Auftragnehmer und 
 seine Beschäftigten deutsches Recht einhalten. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 
„Persons engaged in Testing and Training“. 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-
menbedingungen, vor allem Nummer 3, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 
und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 
der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mit-
glieder ihres zivilen Gefolges sowie die Angehörigen beider tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 5 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-
gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 
des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-
weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 
Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 
Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 
die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-
schränken. 

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 
Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-
führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-
tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 
ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 
das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-
lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-
günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 
kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 
einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 
Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 
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Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 
Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-
tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-
republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-
einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 
Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 28. September 
2017 bis 30. Juni 2019 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 
Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-
partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-
tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 
Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft. 

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-
lich. 

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 
bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-
standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 
der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Verei -
nigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 
 Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Juni 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-
tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 
versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-
verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika Nummer 123 vom 28. Juni 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom  3. August 
1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Juni 2019 in Kraft tritt und deren deut-
scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-
schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 
zu versichern. 

An die 
Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über 

die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das  Unternehmen 

 „Science Applications International Corporation“ (Nr. DOCPER-AS-11-40) ge-

schlossen worden. Die Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 7. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e
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Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Science Applications International Corporation“ 

(Nr. DOCPER-AS-11-40) 

Vom 7. Januar 2020



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der 

 Verbalnote Nummer 382 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 

2019 zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind (Rah-

menvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils 

 geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 

Amerika mit dem Unternehmen Science Applications International Corporation (Auftrag-

nehmer) einen Vertrag über die Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der 

Grundlage der beigefügten Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-AS-11-40 (Vertrag) ge-

schlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 

 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-

den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-

nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben: 

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen für das Europäische Kommando der 

Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USEUCOM) und das Afrikanische Kommando der 

Streitkräfte der Vereinigten Staaten (USAFRICOM), indem er die Beurteilungs-, Beob-

achtungs- und Auswertungsprozesse des US-Verteidigungsministeriums hinsichtlich 

seines Engagements zur Ausbildung und Ausrüstung ausländischer Militär- und Sicher-

heitskräfte zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten in einer Reihe von Maßnahmen der Zu-

sammenarbeit im Sicherheitsbereich wie Terrorismusbekämpfung, Bekämpfung von 

Massenvernichtungswaffen und Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 

Kriminalität umsetzt. Der Auftragnehmer erforscht und analysiert die Fähigkeiten und 

die Leistung von Organisationen der Partnernationen. Die Dienstleistungen umfassen 

Erforschung, Analyse und Auswertung der Effektivität von Programmen in ihrer Aus-

wirkung auf Pläne, Konzepte, Organisationen und Anforderungen der aufnehmenden 

Einheiten der Partnernationen bei deren Einsätzen, Training, Interoperabilität mit den 

US-Streitkräften sowie in den Bereichen Führung, Nachrichtenwesen, Bewegungen und 

Manöver, Kampf mit Feuer, Erhaltung und Schutz. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 

des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und 

 Zertifizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, 

den Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 

darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 

solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 

Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 

alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-

sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 

von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 

Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 

durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-

keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, 

dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-

mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungs-

gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 

damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 

Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-

achtung deutschen Rechts darstellt, und 
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4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des Auftragnehmers 

und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im 

 Berichtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 

durchgeführt wurden.  

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Functional Analyst“ (Anhang II Nummer 6 der Rahmenvereinbarung). 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt.  

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 

ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 

das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 30. September 

2017 bis 29. September 2022 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beige-

fügt. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der 

 Bundesrepublik Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die 

 Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland die Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich. 

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 72 

Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 382 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-
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ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 

1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-

scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen „CACI 

Inc. Federal“ (Nr. DOCPER-AS-18-06) geschlossen worden. Die Vereinbarung ist 

nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 7. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „CACI Inc. Federal“ 

(Nr. DOCPER-AS-18-06) 

Vom 7. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-

balnote Nummer 133 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 

zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind 

 (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils 

geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 

Amerika mit dem Unternehmen CACI Inc. Federal (Auftragnehmer) einen Vertrag über die 

Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage der beigefügten Vertrags-

niederschrift Nummer DOCPER-AS-18-06 (Vertrag) geschlossen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 

 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-

den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-

nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben: 

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen für die Sondereinsatzkräfte der US-Streit-

kräfte durch Bereitstellung von Fachwissen hinsichtlich der Abwehr unkonventioneller 

Spreng- und Brandvorrichtungen (Counter Improvised Explosive Device, CIED). Der 

Schwerpunkt dieser Bemühungen liegt auf der Analyse von Möglichkeiten, die Herstel-

lung von selbstgebauten Bomben zu unterbinden beziehungsweise diese Bomben auf-

zufinden, bevor sie Streitkräfte in Afghanistan und anderen Einsatzgebieten verletzen 

oder töten. Der Auftragnehmer bringt seine Kenntnisse in den Bereichen Militäreinsätze 

auf operativer Ebene, Nachrichtengewinnung und Datenfusion ein, um Informationen 

auszuwerten, die dem Europäischen und dem Afrikanischen Kommando der Vereinig-

ten Staaten als Unterstützung dabei dienen sollen, zu Bemühungen, dem Einsatz von 

unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen gegen US- und alliierte Streitkräfte 

entgegenzuwirken, ihren Beitrag zu leisten. Die Berichte werden den US-Streitkräften 

zur Verfügung gestellt und können an Koalitionsstreitkräfte, einschließlich der Bundes-

wehr, weitergegeben werden, wenn sich ein Bericht auf deren Einsätze bezieht. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 

des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zer-

tifizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, den 

Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 

darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 

solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 

Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 

alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-

sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 

von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 

Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 

durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-

keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, 

dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-

mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungs-

gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 

damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 

Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-

achtung deutschen Rechts darstellt, und 

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des Auftragnehmers 

und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Be-

richtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 

durchgeführt wurden. 
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Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Intelligence Analyst“ (Anhang II Nummer 2 der Rahmenvereinbarung) und „Military 

Analyst“ (Anhang II Nummer 4 der Rahmenvereinbarung). 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken. 

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 

ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 

das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 31. Oktober 2016 

bis 30. Oktober 2021 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-

einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 

Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft. 

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich. 

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Verei -

nigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 

 Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 133 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 

1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-

scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
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Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin 
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen „ITility, 

L.L.C.“ (Nr. DOCPER-AS-140-01) geschlossen worden. Die Vereinbarung ist 

nach ihrer Inkrafttretensklausel  

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 7. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „ITility, L.L.C.“ 

(Nr. DOCPER-AS-140-01) 

Vom 7. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der 
 Verbalnote Nummer 187 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 
2019 zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 
der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 
die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet analytischer Tätigkeiten für die in der Bundes -
republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind (Rah-
menvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 29. Juni 2001, in der jeweils gel-
tenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-
nierten Truppen der Vereinigten Staaten hat die Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika mit dem Unternehmen ITility, L.L.C. (Auftragnehmer) einen Vertrag über die 
 Erbringung von analytischen Dienstleistungen auf der Grundlage der beigefügten Vertrags-
niederschrift Nummer DOCPER-AS-140-01 (Vertrag) geschlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-
tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-
kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 
 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-
den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-
nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 
Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:  

Der Auftragnehmer erbringt unterstützende Dienstleistungen bei der militärischen Aus-
bildung und leistet Hilfe bei Beurteilung, Gestaltung, Entwicklung, Ausführung und 
 Management von gemeinsamen Schulungs- und Übungsprogrammen und Sonderpro-
grammen für Führungstraining. Diese Arbeit unterstützt die Integration, Koordinierung 
und Standardisierung grundlegender Aufgaben im Rahmen von Einsätzen militärischer 
Spezialkräfte und entsprechender Konditionen und Anforderungen für das Kommando 
Spezialkräfte der US-Streitkräfte in Europa (SOCEUR) und Afrika (SOCAFRICA) unter 
Verwendung des gemeinsamen Schulungshandbuchs für die Streitkräfte der Vereinig-
ten Staaten. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass alle Beschäftigten 
des Auftragnehmers vor Aufnahme ihrer Arbeit an dieser Aufgabe Schulungen und Zer-
tifizierungen durchlaufen. Der Schwerpunkt dieser Schulungen hat darin zu liegen, den 
Beschäftigten des Auftragnehmers die Tatsache bewusst zu machen und sie genau 
darin zu unterweisen, dass der autorisierte Arbeitsbereich für diese Aufgabe lediglich 
solche Tätigkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland umfassen darf, die unter 
Einhaltung deutschen Rechts durchgeführt werden können. Der Auftragnehmer ergreift 
alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seine Beschäftigten deut-
sches Recht einhalten. Zu diesem Zweck hat die Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika folgende Schritte zu unternehmen: 

1.) Sie verlangt von dem Auftragnehmer eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des 
Auftragnehmers die erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen vollständig 
durchlaufen; 

2.) sie stellt sicher, dass der Auftragnehmer und alle seine Beschäftigten den Tätig-
keitsbereich und dessen Grenzen nach dem Vertrag kennen und ihnen bewusst ist, 
dass Verstöße gegen deutsches Recht dazu führen können, dass der Auftragneh-
mer und seine Beschäftigten vorbehaltlich einer Notifikation und eines ordnungs-
gemäßen Verfahrens ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppenstatut und alle 
damit verbundenen Vorrechte verlieren; 

3.) sie verlangt unverzügliche Berichte an die Vertreter der Truppen der Vereinigten 
Staaten in der Bundesrepublik Deutschland über jegliches Verhalten, das eine Miss-
achtung deutschen Rechts darstellt, und 

4.) sie verlangt einen monatlichen Bericht durch die Beschäftigten des Auftragnehmers 
und das Programm-Management-Personal, um zu bescheinigen, dass alle im Be-
richtszeitraum durchgeführten Tätigkeiten unter Einhaltung deutschen Rechts 
durchgeführt wurden.  

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 
„Training Specialist“ (Anhang IV Nummer 1 der Rahmenvereinbarung). 
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2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-
menbedingungen, vor allem Nummer 4, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 
und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt.  

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 
der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 6 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-
gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 
des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-
weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 
Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 
Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 
die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-
schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 
Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-
führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-
tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 
ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 
das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-
lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-
günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 
kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 
einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 
Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 
Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 
Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-
tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-
republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-
einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 
Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 29. Februar 2016 
bis 28. Februar 2020 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 
Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-
partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-
tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 
Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-
lich.  

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 
bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-
standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 
der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 72 
Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-
tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 
versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-
verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika Nummer 187 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 
1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-
scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-
schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 
zu versichern. 

An die 
Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

3. Juni 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen „Nexsys 

Electronics, Inc.“ (Nr. DOCPER-IT-27-01) geschlossen worden. Die Vereinbarung 

ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 3. Juni 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 7. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Nexsys Electronics, Inc.“ 

(Nr. DOCPER-IT-27-01) 

Vom 7. Januar 2020

 



Auswärtiges Amt Berlin, den 3. Juni 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-

balnote Nummer 42 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 3. Juni 2019 

zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind 

 (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 27. März 1998, in der jeweils 

geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mitglieder ihres zivilen Gefolges sowie die 

 Angehörigen beider im Sinne des NATO-Truppenstatuts hat die Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika mit dem Unternehmen Nexsys Electronics, Inc. (DBA Medweb) (Auf-

tragnehmer) einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der 

Truppenbetreuung auf der Grundlage der beigefügten Vertragsniederschrift Nummer 

DOCPER-IT-27-01 (Vertrag) geschlossen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 

 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-

den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-

nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben: 

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen im Bereich Systemtechnik und operative 

Unterstützung für eine zentralisierte, langfristige Lösung zur Archivierung medizinischer 

Bilddaten, die in Einsatzgebieten weltweit gewonnen werden. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass in Bezug auf alle As-

pekte der nach dem Vertrag erbrachten Dienstleistungen der Auftragnehmer und seine 

Beschäftigten deutsches Recht einhalten. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Systems Engineer – Advanced“. 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 3, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mit-

glieder ihres zivilen Gefolges sowie die Angehörigen beider tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 5 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken. 

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 

ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 

das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

88 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil II Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 27. Januar 2020



Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 13. Dezember 

2018 bis 30. September 2019 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote bei -

gefügt. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die 

 Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland die Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft. 

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich. 

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Verei -

nigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 

 Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 3. Juni 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 42 vom 3. Juni 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwi-

schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 

zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 3. Juni 2019 in Kraft tritt und deren deutscher 

und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen „General 

Dynamics Information Technology, Inc.“ (Nr. DOCPER-TC-40-02) geschlossen 

worden. Die Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel  

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 7. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e
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über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
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„General Dynamics Information Technology, Inc.“ 
(Nr. DOCPER-TC-40-02) 

Vom 7. Januar 2020



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der 
 Verbalnote Nummer 106 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 
2019 zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 
der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 
die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung für die in der Bundes -
republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind (Rah-
menvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 27. März 1998, in der jeweils gel-
tenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-
nierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mitglieder ihres zivilen Gefolges sowie die An-
gehörigen beider im Sinne des NATO-Truppenstatuts hat die Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika mit dem Unternehmen General Dynamics Information Technology, 
Inc. (Auftragnehmer) einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Ge-
biet der Truppenbetreuung auf der Grundlage der beigefügten Vertragsniederschrift Num-
mer DOCPER-TC-40-02 (Vertrag) geschlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-
tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-
kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 
 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-
den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-
nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 
Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:  

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen für das Defense and Veterans Brain Injury 
Center, das ein wesentliches Element des Programms für Schädel-Hirn-Verletzungen 
(Traumatic Brain Injury, TBI) ist und vom Kongress in Auftrag gegeben wurde. Die 
Dienstleistungen umfassen die Erarbeitung und Überwachung klinischer Untersuchun-
gen, die Aufklärung von Soldaten und ihren Familienangehörigen über das TBI-Pro-
gramm und die entsprechende klinische Versorgung sowie die Koordinierung der kli-
nischen Versorgung und der medizinischen Dienstleistungen für Soldaten und ihre 
Familienangehörigen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass in Bezug auf alle 
 Aspekte der nach dem Vertrag erbrachten Dienstleistungen der Auftragnehmer und sei-
ne Beschäftigten deutsches Recht einhalten. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 
„Family Service Coordinator“ und „Medical Services Coordinator“. 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-
menbedingungen, vor allem Nummer 3, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 
und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 
der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mit-
glieder ihres zivilen Gefolges sowie die Angehörigen beider tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 5 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-
gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 
des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-
weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 
Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 
Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 
die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-
schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 
Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-
führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-
tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 
ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 
das deutsche Recht einhalten. 
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7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-
lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-
günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 
kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 
einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 
Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 
Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 
Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-
tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-
republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-
einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 
Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 6. Juni 2013 bis 
25. September 2020 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die Re-
gierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 
Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-
partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-
tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 
Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-
lich.  

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 
bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-
standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 
der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-
kel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-
tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 
versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-
verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika Nummer 106 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 
1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-
scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-
schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 
zu versichern. 

An die 
Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen 

 „Manufacturing Engineering Systems, Inc.“ (Nr. DOCPER-TC-58-01) geschlossen 

worden. Die Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 7. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil II Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 27. Januar 2020 93

Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Manufacturing Engineering Systems, Inc.“ 

(Nr. DOCPER-TC-58-01) 

Vom 7. Januar 2020



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-

balnote Nummer 36 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 

zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung für die in der Bundesrepu-

blik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind (Rahmen-

vereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 27. März 1998, in der jeweils gelten-

den Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mitglieder ihres zivilen Gefolges sowie die An-

gehörigen beider im Sinne des NATO-Truppenstatuts hat die Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika mit dem Unternehmen Manufacturing Engineering Systems, Inc. (Auf-

tragnehmer) einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der 

Truppenbetreuung auf der Grundlage der beigefügten Vertragsniederschrift Nummer 

DOCPER-TC-58-01 (Vertrag) geschlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) ge-

währt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, 

die folgenden Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Ver -

einigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:  

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen zur Unterstützung der Aus- und Fortbil-

dung von Militärangehörigen und anderen anspruchsberechtigten Kunden. Ziel ist die 

Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Armee durch Planung, Bereitstellung von 

Ressourcen und Durchführung von Bildungsprogrammen und -dienstleistungen zur 

 Unterstützung der beruflichen und persönlichen Entwicklung von bewährten und fähi-

gen Soldaten beziehungsweise Kunden. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass in Bezug auf alle 

 Aspekte der nach dem Vertrag erbrachten Dienstleistungen der Auftragnehmer und 

 seine Beschäftigten deutsches Recht einhalten. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Military Career Counselor“ und „Persons engaged in Testing and Training“. 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten 

 Rahmenbedingungen, vor allem Nummer 3, werden dem Auftragnehmer die Befreiun-

gen und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mit-

glieder ihres zivilen Gefolges sowie die Angehörigen beider tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 5 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 

ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 

das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-
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günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 21. September 

2013 bis 19. März 2020 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-

einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 

Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich.  

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-

kel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

 einverstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staa-

ten von Amerika Nummer 36 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 

1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deut-

scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil II Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 27. Januar 2020 95



Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

3. Juni 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen „Power 

Train, Inc.“ (Nr. DOCPER-TC-81-01) geschlossen worden. Die Vereinbarung ist 

nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 3. Juni 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 7. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e  
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Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Power Train, Inc.“ 

(Nr. DOCPER-TC-81-01) 

Vom 7. Januar 2020



Auswärtiges Amt Berlin, den 3. Juni 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der 

 Verbalnote Nummer 74 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 3. Juni 

2019 zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind (Rah-

menvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 27. März 1998, in der jeweils gel-

tenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mitglieder ihres zivilen Gefolges sowie die An-

gehörigen beider im Sinne des NATO-Truppenstatuts hat die Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika mit dem Unternehmen Power Train, Inc. (Auftragnehmer) einen Vertrag 

über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung auf der 

Grundlage der beigefügten Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-TC-81-01 (Vertrag) ge-

schlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem Auf-

tragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach Arti-

kel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 

 gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-

den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-

nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:  

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen zur Unterstützung des medizinischen 

 Simulationsprogramms der medizinischen Betreuungseinrichtungen der US-Luftwaffe. 

Die Dienstleistungen umfassen die Wartung von Trainingsgeräten, modellbasierten 

 Simulatoren und Chirurgie-Simulatoren, einschließlich Zubehör und Ausrüstung. Der 

Auftragnehmer trägt außerdem zu Konzeption, Entwicklung, Erprobung und Einführung 

von Trainingsmaterial bei, stellt Simulationszubehör oder –ausrüstung zur Erreichung 

von Schulungszielen zusammen, betreibt die Simulationsausrüstung und verfügt dabei 

über den Sachverstand, die medizinischen Aspekte von Szenarien zu erfassen, und 

nimmt auf Grundlage des Teilnehmerverhaltens entsprechende Anpassungen vor. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass in Bezug auf alle 

 Aspekte der nach dem Vertrag erbrachten Dienstleistungen der Auftragnehmer und 

 seine Beschäftigten deutsches Recht einhalten. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Persons engaged in Testing and Training“. 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 3, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mit-

glieder ihres zivilen Gefolges sowie die Angehörigen beider tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 5 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 

ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 

das deutsche Recht einhalten. 
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7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 

einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 8. September 

2018 bis 9. Februar 2021 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundes-

republik Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung 

der Vereinigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land die Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich.  

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika einver-

standen erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amts 

der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Arti-

kel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 3. Juni 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswär-

tige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu 

versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 74 vom 3. Juni 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwi-

schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 

zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 3. Juni 2019 in Kraft tritt und deren deutscher 

und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel vom 

28. Mai 2019 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die 

Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen „Wyle 

Laboratories, Inc.“ (Nr. DOCPER-TC-83-01) geschlossen worden. Die Verein -

barung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 28. Mai 2019 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 7. Januar 2020 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. J o a c h i m  B e r t e l e
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Bekanntmachung 
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung 

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen 
an das Unternehmen „Wyle Laboratories, Inc.“ 

(Nr. DOCPER-TC-83-01) 

Vom 7. Januar 2020



Auswärtiges Amt Berlin, den 28. Mai 2019 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der Ver-

balnote Nummer 37 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 28. Mai 2019 

zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 

der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 

die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung für die in der Bundes -

republik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind 

 (Rahmenvereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 27. März 1998, in der jeweils 

geltenden Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mitglieder ihres zivilen Gefolges sowie die An-

gehörigen beider im Sinne des NATO-Truppenstatuts hat die Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika mit dem Unternehmen Wyle Laboratories, Inc. (Auftragnehmer) einen 

Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung 

auf der Grundlage der beigefügten Vertragsniederschrift Nummer DOCPER-TC-83-01 (Ver-

trag) geschlossen.  

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem 

 Auftragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach 

 Artikel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 

gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-

den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-

nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 

Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben:  

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen im Bereich menschliche Leistungsfähig-

keit und Verhaltensgesundheit für das Kommando Spezialkräfte der US-Streitkräfte 

(USSOCOM). 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass in Bezug auf alle As-

pekte der nach dem Vertrag erbrachten Dienstleistungen der Auftragnehmer und seine 

Beschäftigten deutsches Recht einhalten. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 

„Social Worker“, „Persons engaged in Testing and Training“, „Family Service  

Co ordinator“, „Family Wellness Counselor“, „Military Occupational Counselor“,  

„Physical Therapist“ und „Certified Nurse“. 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-

menbedingungen, vor allem Nummer 3, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 

und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die in 

der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mit-

glieder ihres zivilen Gefolges sowie die Angehörigen beider tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 5 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-

gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 

des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-

weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 

Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 

Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-

schränken.  

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-

führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleis-

tungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und 

ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienstleistungen 

das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor Ab-

lauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-

günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 

kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 
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einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 

Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 

Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 

Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-

tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-

republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser Ver-

einbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als zwei 

Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 23. Oktober 2018 

bis 22. Oktober 2026 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die 

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der Ver-

einigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 

Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-

partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-

tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 

Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.  

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-

lich.  

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 

bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein -

verstanden erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen 

Amts der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Ver-

einigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 

Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Auswärtige 

Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu ver-

sichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-

verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika Nummer 37 vom 28. Mai 2019 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwi-

schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 

zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 28. Mai 2019 in Kraft tritt und deren deutscher 

und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-

schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 

zu versichern. 

An die 

Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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Die in Budapest am 6. April 1993 unterzeichnete Ver-

einbarung zwischen dem Bundesminister der Verteidi-

gung der Bundesrepublik Deutschland und dem Minister 

für Landesverteidigung der Republik Ungarn über die 

 Zusammenarbeit im militärischen Bereich ist nach ihrem 

Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 

am 6. April 1993 

in Kraft getreten; sie wird nachstehend veröffentlicht. 

Weiter wird bekanntgemacht, dass nach Artikel 5 Ab-

satz 1 Satz 2 dieser Vereinbarung die Vereinbarung vom 

11. Juli 1990 über die bilaterale militärische Zusammen-

arbeit zwischen dem Bundesminister der Verteidigung der 

Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium für 

Landesverteidigung der Republik Ungarn (nicht veröffent-

licht) 

mit Ablauf des 5. April 1993 

außer Kraft getreten ist. 

Bonn, den 21. Januar 2020 

B u n d e s m i n i s t e r i u m  d e r  Ve r t e i d i g u n g  

Im Auftrag 

C o n ra d i
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Bekanntmachung 

der deutsch-ungarischen Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit im militärischen Bereich 

Vom 21. Januar 2020



Der Bundesminister der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Minister für Landesverteidigung 
der Republik Ungarn – 

ausgehend von der Zielsetzung der Charta von Paris für ein 
neues Europa zu einer umfassenden Zusammenarbeit in Sicher-
heitsfragen zu gelangen, 

in Erfüllung der in den KSZE-Dokumenten eingegangenen Ver-
pflichtung, militärische Kontakte zu erleichtern und zu fördern, 

in dem Bestreben, die guten zwischenstaatlichen Beziehungen 
im Einklang, insbesondere mit Artikel 8 Absatz 4 des deutsch-
ungarischen Vertrages über die freundschaftliche Zusammen -
arbeit und die Europäische Partnerschaft vom 6. Februar 1992 
zu intensivieren, 

geleitet von dem Wunsch, die durch die deutsch-ungarische 
Vereinbarung vom 11. Juli 1990 eingeleitete bilaterale militärische 
Zusammenarbeit fortzusetzen – 

haben folgende Rahmenvereinbarung getroffen: 

Artikel 1 

Zweck der Vereinbarung 

Mit dieser Vereinbarung wird der Rahmen für den Austausch 
von Erfahrungen und Erkenntnissen sowie für Formen sonstiger 
militärischer Zusammenarbeit zum Nutzen der Ungarischen Lan-
deswehr und der Bundeswehr festgelegt. 

Artikel 2 

Bereiche der Zusammenarbeit 

(1) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien um-
fasst einen regelmäßigen Informations- und Meinungsaustausch 
in folgenden Bereichen: 

– Sicherheits- und Militärpolitik, 

- Wehrverfassung und militärische Rechtsfragen, 

– Innere Ordnung der Ungarischen Landeswehr und der Bundes-
wehr, 

– Militärische Aspekte der Rüstungskontrolle, 

– Personalauswahl und Personalführung, 

– Aus-, Fort- und Weiterbildung von militärischem und zivilen 
Personal, 

– Wehrverwaltung und soziale Angelegenheiten, 

– Organisationsstrukturen der Ungarischen Landeswehr und der 
Bundeswehr, 

– Streitkräfteplanungsverfahren, 

– Betrieb der Ungarischen Landeswehr und der Bundeswehr im 
Frieden, 

– Militärmedizin, 

– Militärgeschichte, 

– Militärgeographie, 

– Umweltschutz in der Ungarischen Landeswehr und der Bundes-
wehr, 

– Einsätze der Ungarischen Landeswehr und der Bundeswehr 
nur im Rahmen von Katastrophenhilfe und humanitärer Hilfe, 

– andere Bereiche in gegenseitiger Übereinstimmung. 

(2) Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass zusätz -
liche militärische Kontakte, vor allem auf dem Gebiet der Reser-
vistenarbeit, Militärmusik und des Sports erleichtert und gefördert 
werden. 

Artikel 3 

Durchführungsbestimmungen 

(1) Die Durchführung der Zusammenarbeit erfolgt in geson-
derten Programmen, die für das jeweils folgende Jahr detailliert 
und für das übernächste Jahr in groben Zügen festgelegt werden. 
Die Programme bilden nach gemeinsamer Abstimmung einen Teil 
dieser Vereinbarung. 

(2) Soweit erforderlich, können für die Bereiche der Zusam-
menarbeit gemäß Artikel 2 Protokolle oder Zusatzvereinbarungen 
zu dieser Vereinbarung geschlossen werden. 

(3) Die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen der 
Vertragsparteien wird in folgenden Hauptformen realisiert: 

– Offizielle – und Arbeitsbesuche von Delegationen hochrangiger 
Vertreter des militärischen und zivilen Bereichs der Verteidi-
gung; 

– Stabs- und Fachgespräche; 

– Kontakte zwischen vergleichbaren militärischen Institutionen; 

– Dozenten- und Hörsaalaustausch zwischen den militärischen 
Ausbildungseinrichtungen; 

– Teilnahme an Lehrgängen, Praktika, Seminaren, Kolloquien 
und Symposien; 

– Besuche von militärischen Luftfahrzeugen; 

– Austausch von Informations- und Studienmaterial; 

– Kultur- und Sportveranstaltungen. 

(4) Die Durchführung offizieller Besuche beruht auf dem 
Grundsatz der Gegenseitigkeit und erfolgt abwechselnd. Die Ver-
wirklichung sonstiger Formen der Zusammenarbeit erfolgt dem-
gegenüber aufgrund entsprechender Vereinbarungen zwischen 
den Vertragsparteien. 

(5) Der Austausch von Delegationen durch die Vertragsparteien 
vollzieht sich nach den Regelungen der zwischen dem Bundes-
ministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Ministerium für Landesverteidigung der Republik 
 Ungarn getroffenen Vereinbarung über die Bedingungen der ge-
genseitigen Sicherstellung von offiziellen und Arbeitsbesuchen. 

(6) Soweit andere Formen der Zusammenarbeit, insbesondere 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrgangsteilnehmern in 
Ausbildungseinrichtungen der Ungarischen Landeswehr und der 
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Bundeswehr durchgeführt werden, können abweichende Rege-
lungen gesondert vereinbart werden. 

(7) Sämtliche im Rahmen der Zusammenarbeit durchgeführte 
Maßnahmen werden unter Beachtung der im jeweiligen Gastland 
geltenden Gesetze vollzogen. 

Artikel 4 

Sicherheit 

(1) Informationen und Dokumente, die im Rahmen der Zusam-
menarbeit erworben worden sind, werden entsprechend den 
 geltenden Sicherheitsbestimmungen der empfangenden Ver-
tragspartei geschützt. 

(2) Im Rahmen der Zusammenarbeit überlassene dienstliche 
Unterlagen/Informationen der Bundeswehr, insbesondere solche 
mit der Bezeichnung „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ 
(VS-NfD) sowie dienstliche Unterlagen/Informationen der unga-
rischen Landeswehr, insbesondere solche mit der Bezeichnung 
„Titkos“ bzw. „Szolgálati Használatra“ dienen ausschließlich der 
amtlichen Nutzung im Zuständigkeitsbereich des Empfängers. 
Dieser stellt im Rahmen der geltenden Gesetze (Bestimmungen) 
sicher, dass dienstliche Unterlagen 

– unbefugten Personen nicht zugänglich gemacht werden und 
nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind, 

– nur den Personen zur Kenntnis gelangen, die dienstlich Kennt-
nis haben müssen und die notwendige Verschwiegenheit be-
wahren, 

– stets in verschlossenen Räumen oder Behältern aufbewahrt 
werden. 

Artikel 5 

Inkrafttreten – Gültigkeit – Änderungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die zwischen den Vertragsparteien bestehende 
Vereinbarung vom 11. Juli 1990 über die bilaterale militärische 
Zusammenarbeit außer Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen. Sie kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von sechs 
Monaten schriftlich gekündigt werden. 

(3) Diese Vereinbarung kann in gegenseitigem Einvernehmen 
jederzeit schriftlich geändert werden.
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Geschehen in zwei Urschriften, jede in deutscher und ungari-
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist. 

Budapest, den 6. April 1993 

Der Bundesminister der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

Vo l k e r  R ü h e  

Der Minister für Landesverteidigung 
der Republik Ungarn 

Fü r  L a j o s

Die in Bonn am 22. November 1994 unterzeichnete 

 Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Ver-

teidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem 

 Ministerium für Landesverteidigung der Republik Ungarn 

über die Bedingungen der gegenseitigen Sicherstellung 

von offiziellen und Arbeitsbesuchen ist nach ihrem Arti-

kel 7 Absatz 3 

am 22. November 1994 

in Kraft getreten; sie wird nachstehend veröffentlicht. 

Bonn, den 21. Januar 2020 

B u n d e s m i n i s t e r i u m  d e r  Ve r t e i d i g u n g  

Im Auftrag 

C o n ra d i

Bekanntmachung 
der deutsch-ungarischen Vereinbarung 

über die Bedingungen der gegenseitigen Sicherstellung 
von offiziellen und Arbeitsbesuchen 

Vom 21. Januar 2020

 



Das Bundesministerium der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

und 
das Ministerium für Landesverteidigung 

der Republik Ungarn, 

im Weiteren Vertragsparteien genannt, haben – 

ausgehend vom beiderseitigen Interesse an der Erhaltung und 
Erweiterung von gegenseitigen militärpolitischen und fachlichen 
Kontakten zwischen den beiden Verteidigungsministerien der 
Ungarischen Landeswehr und der Bundeswehr der Bundesrepu-
blik Deutschland – 

folgende Vereinbarung getroffen: 

Artikel 1 

Zweck der Vereinbarung 

(1) Mit dieser Vereinbarung werden die Bedingungen und 
 Umstände festgelegt, unter denen beide Vertragsparteien gegen-
seitig den Aufenthalt von Angehörigen der jeweils anderen Ver-
tragspartei in ihrem Land als ihre Gäste sicherstellen. 

(2) Die Vertragsparteien gehen dabei davon aus, dass die ver-
einbarten Unterstützungsleistungen, deren Kosten gemäß den 
nachfolgenden Artikeln nicht berechnet werden, dem Prinzip der 
Gegenseitigkeit entsprechen und insgesamt ausgewogen sind. 

Artikel 2 

Sicherstellung der Beförderung 

(1) Die Beförderung bis zum vereinbarten Ort im Gastland und 
zurück und deren Kosten übernimmt die entsendende Seite. 

(2) Bei der Benutzung eines Flugzeugs für die Anreise gewähr-
leistet die gastgebende Seite unentgeltlich die notwendigen 
Transporte ab dem Ankunftflughafen sowie die weiteren Inland-
transporte. 

(3) Die Art des Transportmittels wird unter Berücksichtigung 
des Ranges des ranghöchsten Gastes und der Bedingungen im 
Gastland ausgewählt. 

Artikel 3 

Sicherstellung von Unterbringung 

und Verpflegung 

(1) Die gastgebende Seite gewährleistet und übernimmt die 
Kosten für die Unterbringung und Verpflegung in militärischen 
und zivilen Einrichtungen auf einem Niveau, das der Dienststel-
lung und dem Dienstgrad der Gäste entspricht. 

(2) Die gastgebende Seite übernimmt auch die mit dem Ablauf 
der zuvor vereinbarten Programme verbundenen Kosten, ein-

schließlich eventueller kultureller Veranstaltungen und Bewirtung 
in deren Verlauf. 

(3) Persönliche Nebenkosten, z. B. Telefongespräche, Trink-
geld, Getränke usw., die auf Wunsch der Gäste außerhalb der 
gemeinsamen Verpflegung oder Bewirtung gereicht werden, trägt 
jeder Gast selbst. 

Artikel 4 

Medizinische Versorgung 

(1) Sollte medizinische Hilfe erforderlich werden, so verpflich-
tet sich die gastgebende Seite, eine ambulante oder stationäre 
Behandlung der Gäste bei akuter Erkrankung in medizinischen 
Einrichtungen ihrer Streitkräfte unentgeltlich zu gewähren. 

(2) Die Zahnbehandlung beschränkt sich auf dringliche allge-
meine, konservierende und chirurgische Maßnahmen in Notfällen. 

(3) Im Falle akuter Erkrankung oder schwerer Verletzung ge-
währleistet die entsendende Stelle den Abtransport des Gastes 
in sein Heimatland, beziehungsweise übernimmt die Kosten für 
den Abtransport. 

(4) Erforderliche Untersuchungen oder eine Behandlung in 
 zivilen medizinischen Einrichtungen sowie das Bereitstellen von 
medizinischen Hilfsmitteln und andere Hilfsmaßnahmen in zivilen 
Einrichtungen gehen zu Lasten der Gäste persönlich oder der 
entsendenden Seite. 

(5) Im Falle des unerwarteten Todes des Gastes gewährleistet 
die gastgebende Seite die sofortige Sachbearbeitung und sorgt 
gleichzeitig für die unentgeltliche Überführung des verstorbenen 
Gastes und seiner persönlichen Gegenstände bis zur Staatsgren-
ze der gastgebenden Seite, beziehungsweise bis zum Flughafen, 
von dem der Verstorbene heimtransportiert wird. 

Artikel 5 

Versicherung 

Die Versicherung von Gästen gegen Unfall und weitere Ver -
sicherungsfälle gewährleistet die entsendende Seite, zu deren 
Lasten auch die Kosten gehen. 

Artikel 6 

Sonstige Bestimmungen 

(1) Mit dem Inhalt dieser Vereinbarung werden alle Teilnehmer 
an Reisen und Besuchen vor der Abreise vertraut gemacht. 

(2) Eventuelle Streitigkeiten in der Anwendung dieser Verein-
barung werden ausschließlich durch Konsultationen zwischen 
den Vertragsparteien beigelegt. 

(3) Bei offiziellen Besuchen auf der Ebene der politischen Lei-
tung der beiden Verteidigungsministerien und der militärischen 
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Führung können die in den Artikeln 2 und 3 behandelten Fragen 
in jedem Einzelfall im gegenseitigen Einvernehmen im voraus ab-
gestimmt werden. 

Artikel 7 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung wird durch die Vertragsparteien für 
 unbestimmte Zeit geschlossen. 

(2) Diese Vereinbarung kann durch jede Vertragspartei im 
 gegenseitigen Einvernehmen jederzeit schriftlich geändert und 
ergänzt werden. 

(3) Diese Vereinbarung tritt am Tage ihrer Unterzeichnung in 
Kraft. 

(4) Diese Vereinbarung kann durch jede Vertragspartei schrift-
lich gekündigt werden. Sie tritt dann sechs Monate nach Zugang 
der Kündigung außer Kraft.
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Geschehen zu Bonn, den 22. November 1994 in zwei Ausfer-
tigungen, jeweils in deutscher und ungarischer Sprache, wobei 
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für das Bundesministerium der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

D i e t e r  F l e c k  

Für das Ministerium für Landesverteidigung 
der Republik Ungarn 

D r .  K á r o l y  J a n z a  

Die in Bonn am 9. März 2007 und in Budapest am 

12. März 2007 unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem 

Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Ministerium für Landesverteidi-

gung der Republik Ungarn über die Zusammenarbeit der 

Streitkräfte auf dem Gebiet der Ausbildung ist nach ihrem 

Artikel 19 Absatz 1 

am 12. März 2007 

in Kraft getreten; sie wird nachstehend veröffentlicht. 

Weiter wird bekanntgemacht, dass nach Artikel 19 Ab-

satz 4 dieser Vereinbarung die Vereinbarung vom 11. Juli 

1995 zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung 

der Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium für 

Landesverteidigung der Republik Ungarn über die Aus- 

und Fortbildung von Soldaten, Beamten und Angestellten 

der Streitkräfte der Republik Ungarn in Einrichtungen der 

Bundeswehr (nicht veröffentlicht) 

mit Ablauf des 11. März 2007 

außer Kraft getreten ist. 

Bonn, den 21. Januar 2020 

B u n d e s m i n i s t e r i u m  d e r  Ve r t e i d i g u n g  

Im Auftrag 

C o n ra d i

Bekanntmachung 
der deutsch-ungarischen Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit der Streitkräfte 
auf dem Gebiet der Ausbildung 

Vom 21. Januar 2020

 



Das Bundesministerium der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

und 

das Ministerium für Landesverteidigung 
der Republik Ungarn 

im Folgenden als „Vertragsparteien“ bezeichnet – 

auf der Grundlage des Abkommens vom 19. Juni 1951 zwischen 
den Vertragsparteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-
stellung ihrer Truppen (NATO-Truppenstatut), 

in Anerkennung der Vereinbarung vom 6. April 1993 zwischen 
dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Minister für Landesverteidigung der 
 Republik Ungarn über die Zusammenarbeit im militärischen Be-
reich, 

in Anbetracht der Vereinbarung vom 22. November 1994 zwi-
schen dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesre-
publik Deutschland und dem Ministerium für Landesverteidigung 
der Republik Ungarn über die Bedingungen der gegenseitigen 
Sicherstellung von offiziellen und Arbeitsbesuchen, 

unter Hinweis auf das Abkommen vom 25. Oktober 1995 zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Regierung der Republik Ungarn über den gegenseitigen Schutz 
von Verschlusssachen, 

in dem Bestreben, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
militärischen Ausbildung zu vertiefen, die vorhandenen Ressourcen 
im Bereich Ausbildung zum größtmöglichen gemeinsamen 
 Nutzen einzusetzen, die Kooperationsfähigkeit insbesondere im 
Bereich friedensunterstützender Operationen zu verbessern und 
die administrativen Verfahren für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von gemeinsamen Ausbildungsmaßnahmen und Ausbil-
dungsvorhaben zu erleichtern – 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Die Vertragsparteien arbeiten nach dem Grundsatz der Ge-
genseitigkeit und Ausgeglichenheit und unter Anerkennung des 
Vorrangs der Nutzung von Ressourcen für nationale Zwecke auf 
dem Gebiet der Ausbildung nach Maßgabe der Rahmenbedin-
gungen dieser Vereinbarung zusammen. 

(2) Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ausbildung im 
Sinne dieser Vereinbarung umfasst insbesondere: 

1. die lehrgangsbezogene Ausbildung von Personal, 

2. die Durchführung von gemeinsamen Ausbildungsvorhaben, 

3. die Bereitstellung von Einrichtungen und Liegenschaften zur 
Durchführung von Ausbildungsvorhaben der jeweils anderen 
Vertragspartei, 

4. die vorbereitende Ausbildung für Auslandseinsätze. 

(3) Als Ausbildung im Sinne dieser Vereinbarungen gelten 
auch Maßnahmen und Vorhaben der Fort- und Weiterbildung. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Auszubildendes    
Personal:             Militärische oder zivile Angehörige der entsen-

denden Vertragspartei, die im Rahmen der 
Ausbildung bei der aufnehmenden Vertrags-
partei Dienst verrichten. 

Entsendende        
Vertragspartei:     Die Vertragspartei, der das auszubildende Per-

sonal angehört. 

Aufnehmende       
Vertragspartei:     Die Vertragspartei, bei der das auszubildende 

Personal für die Dauer der Ausbildung seinen 
Dienst verrichtet. 

Entsendestaat:    Der Staat, dem die entsendende Vertragspartei 
angehört. 

Aufnahmestaat:   Der Staat, dem die aufnehmende Vertragspartei 
angehört. 

Artikel 3 

Durchführungsbestimmungen 

Zum Zwecke der Durchführung dieser Vereinbarung werden 
durch die Vertragsparteien oder von diesen ermächtigten Stellen 
in geeigneter Form Vereinbarungen oder anderweitige Überein-
künfte (Durchführungsbestimmungen) getroffen, die, soweit vor-
habenbezogen, zumindest Angaben zu Thema und Zweck, zu 
Auftrag und Umfang des eingesetzten Personals und den einge-
setzten Mitteln, Zeitpunkt, Dauer und Ort der Durchführung, 
 Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung sowie zu den in 
Rechnung zu stellenden Kosten enthalten. 

Artikel 4 

Ausbildungsbestimmungen 

(1) Für die Durchführung der Ausbildung sind die für die 
 Angehörigen der aufnehmenden Vertragspartei geltenden Rege-
lungen anzuwenden. Das auszubildende Personal ist aber auch 
weiterhin an die Gesetze und Rechtsvorschriften des Entsende-
staates gebunden. Das ausbildende Personal der aufnehmenden 
Vertragspartei ist befugt, in Durchführung der Ausbildung, zum 
besseren Verständnis des Lehrstoffes und zur Durchsetzung der 
einzelnen Vorschriften und Bestimmungen in den Ausbildungs-
stätten dem auszubildenden Personal Weisungen zu erteilen. Die 
entsendende Vertragspartei weist das auszubildende Personal 
vor seiner Entsendung an, die Gesetze und Rechtsvorschriften 
des Aufnahmestaates sowie die Bestimmungen der aufnehmen-
den Vertragspartei zu beachten, sich den in den Ausbildungs-
stätten herrschenden Gepflogenheiten anzupassen sowie recht-
mäßigen Anordnungen des ausbildenden Personals der 
aufnehmenden Vertragspartei Folge zu leisten. 

(2) Die Ausbildung kann aus medizinischen und disziplinaren 
Gründen sowie wegen unzureichenden Leistungswillens, mangeln-
der fachlicher Qualifikation oder nicht ausreichender Sprach-
kenntnisse des auszubildenden Personals vorzeitig beendet wer-
den. 

(3) Im Rahmen der Ausbildung kann das auszubildende Per-
sonal an Ausbildungsveranstaltungen in Drittstaaten nur dann 
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teilnehmen, wenn hierüber Einverständnis zwischen der aufneh-
menden und der entsendenden Vertragspartei besteht und der 
Drittstaat auf Ersuchen der aufnehmenden Vertragspartei seine 
vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung erklärt hat und 
sich sämtliche Beteiligten vor Durchführung der Ausbildungsver-
anstaltung im Drittstaat zumindest über Haftungs- und Kosten-
fragen schriftlich geeinigt haben. 

Artikel 5 

Ausbildungszeugnisse 

Für die Erstellung von Ausbildungszeugnissen für das auszu-
bildende Personal gelten die Bestimmungen der aufnehmenden 
Vertragspartei. 

Artikel 6 

Unterstellungsverhältnis, Gehorsamspflicht, 
Weisungsbefugnis, Disziplinarwesen 

(1) Das auszubildende Personal hat das Recht des Aufnah-
mestaates sowie die für die aufnehmende Vertragspartei gelten-
den Bestimmungen zu beachten. Die Bindung an das Recht des 
Entsendestaats bleibt unberührt. 

(2) Die Vertragsparteien unterrichten sich gegenseitig über 
 etwaige Verstöße des auszubildenden Personals gegen die Ver-
pflichtung aus Absatz 1 Satz 1. Im Falle eines Verstoßes ist das 
auszubildende Personal auf Antrag der aufnehmenden Vertrags-
partei abzulösen. Unberührt bleibt die Befugnis der entsenden-
den Vertragspartei, auszubildendes Personal zu ersetzen. 

(3) Die disziplinarische Unterstellung und die verwaltungs -
mäßige Zuordnung des auszubildenden Personals richten sich 
nach den für die entsendende Vertragspartei geltenden Vorschrif-
ten. 

(4) Die aufnehmende Vertragspartei ist nicht befugt, diszipli-
nare Maßnahmen gegen das auszubildende Personal einzuleiten. 
Diese bleiben den jeweiligen nationalen Vorgesetzten vorbe -
halten. Diese unterrichten die aufnehmende Vertragspartei auf 
Anfrage über gegen das betroffene Personal eingeleitete Schritte. 

(5) Das auszubildende Personal hat keine Disziplinarbefugnis 
über Angehörige der aufnehmenden Vertragspartei. 

(6) Das auszubildende Personal hat den rechtmäßigen Anord-
nungen von Angehörigen der aufnehmenden Vertragspartei, die 
ihnen gegenüber im Rahmen dieser Vereinbarung anordnungs-
befugt sind, bezüglich ihres fachlichen Einsatzes Folge zu leisten. 

Artikel 7 

Rechtsstellung 

Die Rechtsstellung des auszubildenden Personals bestimmt 
sich nach dem NATO-Truppenstatut. 

Artikel 8 

Haftung 

Die Haftung und die Abgeltung von Schäden bestimmen sich 
nach Artikel VIII des NATO-Truppenstatuts. 

Artikel 9 

Militärische Sicherheit, 
Übermittlung von Berichten 

(1) Der Austausch sowie die Behandlung von Verschluss -
sachen richten sich nach dem Abkommen vom 25. Oktober 1995 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
der Regierung der Republik Ungarn über den gegenseitigen 
Schutz von Verschlusssachen. 

(2) Das auszubildende Personal darf außer persönlichen Auf-
zeichnungen, die seinen Dienst betreffen, keine Unterlagen, die 
militärische Informationen enthalten, im Besitz behalten. Dies 

schließt die Benutzung von Unterlagen, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlich sind, nicht aus. 

Artikel 10 

Dienstzeit, Urlaub 

(1) Für das auszubildende Personal finden die für die Angehöri-
gen der Streitkräfte des Aufnahmestaates geltenden Regelungen 
über die Dienstzeit Anwendung. Die Feiertagsregelung ist hier 
eingeschlossen. Das Personal kann die Anwendung findende 
Feiertagsregelung der entsendenden Vertragspartei in Anspruch 
nehmen, soweit dienstliche Erfordernisse dem nicht entgegen-
stehen. 

(2) Dem auszubildenden Personal ist gemäß den Bestimmun-
gen des Entsendestaates Urlaub zu gewähren. Die Entscheidung 
über die Urlaubsgewährung wird im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Stelle der aufnehmenden Vertragspartei getroffen. Der 
Urlaubsantrag ist der Leitung der zuständigen Stelle der aufneh-
menden Vertragspartei vorzulegen, die ihn an die zuständigen 
Stellen der entsendenden Vertragspartei weiterleitet. 

Artikel 11 

Bekleidung und Ausrüstung 

(1 Während des Aufenthaltes im Aufnahmestaat bleibt für das 
auszubildende Personal die nationale Anzugsordnung in Kraft. 

(2) Es ist stets die Anzugsordnung einzuhalten, die den Ge-
pflogenheiten der aufnehmenden Stelle am ehesten entspricht. 
Bei Übungen kann die Sonderbekleidung getragen werden, die 
von der aufnehmenden Vertragspartei verwendet wird. Die 
 Erkennbarkeit der nationalen Identität des auszubildenden Per-
sonals ist zu gewährleisten. 

(3) Dem auszubildenden Personal kann zum Zwecke der Aus-
bildung Sonderbekleidung, Schutzkleidung oder persönliche 
Ausrüstung aus Beständen der aufnehmenden Vertragspartei 
nach Maßgabe der dienstlichen Erfordernisse und den Bestim-
mungen der aufnehmenden Vertragspartei zur Verfügung gestellt 
werden. 

Artikel 12 

Unterkunft und Verpflegung 

(1) Dem auszubildenden Personal kann bei Bedarf jeweils 
 gegen Entgelt im Rahmen der Verfügbarkeiten Unterkunft in 
 militärischen Einrichtungen sowie Verpflegung nach den gleichen 
Standards und Bedingungen wie für eigenes Personal zur Verfü-
gung gestellt werden.  

(2) Einzelheiten werden in den in Artikel 3 genannten Durch-
führungsbestimmungen geregelt. 

Artikel 13 

Wohnraum 

Das auszubildende Personal kann auf eigenen Wunsch und 
auf eigene Kosten außerhalb der militärischen Einrichtungen der 
aufnehmenden Vertragspartei wohnen. Die aufnehmende Ver-
tragspartei ist in diesem Fall bei der Beschaffung von Wohnraum 
für das auszubildende Personal und seine Familienangehörigen 
soweit wie möglich behilflich. Hierbei wendet sie die gleichen 
Maßstäbe an wie für ihr eigenes Personal. 

Artikel 14 

Betreuungseinrichtungen 

Das Recht zur Nutzung von Betreuungseinrichtungen und Für-
sorgeangeboten ist dem auszubildenden Personal und seinen 
Familienangehörigen zu den gleichen Bedingungen zu gewähren 
wie dem Personal der aufnehmenden Vertragspartei. 
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Artikel 15 

Ärztliche und zahnärztliche Versorgung  

(1) Im Falle einer Erkrankung oder Verletzung kann das Mili-
tärpersonal in den medizinischen Einrichtungen der aufnehmen-
den Vertragspartei unentgeltlich ambulant oder stationär behan-
delt werden. Die zahnärztliche Behandlung erstreckt sich nur auf 
dringliche allgemeine konservierende und chirurgische Maßnah-
men. 

(2) Die ärztliche oder zahnärztliche Behandlung von Zivil -
personal sowie von Familienangehörigen des Personals in medi-
zinischen Einrichtungen der aufnehmenden Vertragspartei kann 
nach Maßgabe der insoweit Anwendung findenden Bestimmun-
gen über die Behandlung von Zivilpersonen gegen Entgelt sowie 
ausschließlich im Rahmen freier Kapazitäten und mit den ohnehin 
vorgehaltenen Kräften und Mitteln erfolgen. 

(3) Die aufnehmende Partei ist nicht ersatzpflichtig für Kosten, 
die durch ärztliche oder zahnärztliche Behandlungen, die in 
 anderen medizinischen Einrichtungen als denen der aufnehmen-
den Vertragspartei erfolgen, entstehen. Dies gilt auch, wenn 
 medizinische Einrichtungen der aufnehmenden Vertragspartei 
diese Behandlungen veranlasst haben. 

Artikel 16 

Steuern und Abgaben 

Dem auszubildenden Personal stehen aufgrund dieser Verein-
barung keine steuer- und abgabenrechtlichen Befreiungen und 
Bevorrechtigungen zu. 

Artikel 17 

Kosten 

(1) Die entsendende Vertragspartei übernimmt nach den für 
sie geltenden Vorschriften folgende Zahlungen und Ausgaben für 
das auszubildende Personal: 

1. Dienstbezüge, übliche Zulagen, Reisekostenvergütungen, 
Umzugskostenvergütungen, Trennungsgeld und Entschädi-
gungen, 

2. Überführungs- und Bestattungskosten und andere im Todes-
fall des auszubildenden Personals entstehende Kosten, 

3. Ausgaben, die im Zusammenhang mit besonderen Dienst-
leistungen stehen, die während des Aufenthalts im Aufnah-
mestaat auf Weisung der entsendenden Vertragspartei er-
bracht werden. 

(2) Die Kosten der Ausbildung nach dieser Vereinbarung trägt 
die entsendende Vertragspartei. Für die Abrechnung und Fest-
setzung der Kosten findet STANAG 6002 in der jeweils gültigen 
Fassung Anwendung. 

(3) Soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist, 
werden sämtliche Lebensunterhaltungskosten vom auszubilden-
den Personal selbst getragen. Dies gilt auch für den Ersatz von 
verlorengegangenen oder beschädigten Bekleidungs- und Aus-
rüstungsgegenständen des auszubildenden Personals. 

Artikel 18 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 

Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Auslegung und 
Anwendung dieser Vereinbarung werden zwischen den Vertrags-
parteien durch Beratungen beigelegt und nicht dritten Stellen 
oder einem Gericht zur Schlichtung vorgelegt. 

Artikel 19 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch die letzte 
der Vertragsparteien in Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung kann jederzeit in gegenseitigem Ein-
vernehmen der Vertragsparteien schriftlich geändert werden. 

(3) Diese Vereinbarung kann von jeder Vertragspartei unter 
Einhaltung einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt 
werden. Maßgebend für die Berechnung der Frist ist der Tag des 
Eingangs der Kündigung bei der anderen Vertragspartei. 

(4) Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung tritt die Vereinbarung 
vom 11. Juli 1995 zwischen dem Bundesministerium der Vertei-
digung der Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium 
für Landesverteidigung der Republik Ungarn über die Aus- und 
Fortbildung von Soldaten, Beamten und Angestellten der Streit-
kräfte der Republik Ungarn in Einrichtungen der Bundeswehr außer 
Kraft.
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Geschehen zu Bonn am 9. März 2007 und zu Budapest am  
12. März 2007 in zwei Urschriften, jede in deutscher, ungarischer 
und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei 
unterschiedlicher Auslegung des deutschen und des ungari-
schen Wortlauts ist der englische Wortlaut maßgebend. 

Für das Bundesministerium der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

G r o ß k r a u m b a c h  

Für das Ministerium für Landesverteidigung 
der Republik Ungarn 

Dr. S z e r e d i  Pe t é r



Die in Buenos Aires am 31. Oktober 2019 unterzeich-

nete Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium der 

Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem 

Ministerium der Verteidigung der Argentinischen Republik 

über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ist 

nach ihrem Artikel 8 Absatz 1 Satz 1 

am 31. Oktober 2019 

in Kraft getreten; sie wird nachstehend veröffentlicht. 

Bonn, den 21. Januar 2020 

B u n d e s m i n i s t e r i u m  d e r  Ve r t e i d i g u n g  

Im Auftrag 

C o n ra d i
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Bekanntmachung 

der deutsch-argentinischen Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich 

Vom 21. Januar 2020



Das Bundesministerium der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

und 

das Ministerium der Verteidigung 
der Argentinischen Republik, 

im Folgenden als „Vertragsparteien“ bezeichnet – 

in Anbetracht der Tatsache, dass die gegenseitige Zusammen-
arbeit zwischen den Verteidigungsministerien und den Streitkräf-
ten beider Staaten zur Stärkung des Friedens und der internatio-
nalen Sicherheit beitragen wird, 

in Würdigung der Ziele und Grundsätze der Charta der Verein-
ten Nationen, sowie unter Berücksichtigung der Gemeinsamen 
Erklärung der Vertragsparteien vom 11. Mai 2009 zur weiteren 
Intensivierung der militärpolitischen und militärischen Beziehun-
gen – 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Zweck 

Die Vertragsparteien vereinbaren, gegenseitige Beziehungen 
im Bereich der Verteidigung zu entwickeln und auszubauen, die 
auf den Grundsätzen gegenseitiger Achtung und gleichwertiger 
Teilhabe basieren und die dem beiderseitigen sowie gegenseiti-
gen Nutzen dienen, wie es den geltenden Gesetzen und sonsti-
gen Vorschriften beider Staaten sowie ihren völkerrechtlichen 
Verpflichtungen entspricht. 

Artikel 2 

Gebiete der Zusammenarbeit 

Die Vertragsparteien arbeiten auf den folgenden Gebieten von 
beiderseitigem Interesse zusammen: 

– politisch-strategischer Dialog zu Fragen internationaler Sicher-
heit und bilateraler Zusammenarbeit; 

– friedenserhaltende Einsätze im Rahmen der Vereinten Natio-
nen; 

– Aus- und Weiterbildung von Soldatinnen und Soldaten sowie 
zivilen Angehörigen der Verteidigungsbereiche in gesondert 
festzulegenden Aufgabenfeldern; 

– Organisation der Streitkräfte; 

– Rolle von Streitkräften im demokratischen Rechtsstaat sowie 
Rechte der Soldatinnen und Soldaten; 

– Logistik; 

– Umweltschutz in den Streitkräften; 

– Beschaffung von Wehrmaterial. 

Artikel 3 

Formen der Zusammenarbeit 

Die Vertragsparteien können bedarfs- und interessenorientiert 
unter anderem die folgenden Formen der Zusammenarbeit wäh-
len: 

– gegenseitige Besuche von Vertretern der Verteidigungsminis-
terien und Streitkräfte beider Staaten; 

– Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen über die Orga-
nisation der Streitkräfte und die zivil-militärischen Beziehungen 
sowie hinsichtlich der Modernisierung der Verteidigungsminis-
terien; 

– Ausbildungsaktivitäten und Lehrgänge; 

– Austausch von Ausbildern und Auszubildenden zwischen den 
Ausbildungseinrichtungen der Streitkräfte beider Staaten; 

– Austausch von in friedenserhaltenden Einsätzen unter dem 
Mandat der Vereinten Nationen gewonnenen Erfahrungen, Er-
kenntnissen und Fähigkeiten, sowie Ausbildung und techni-
sche Unterstützung in diesen Bereichen; 

– rüstungspolitischer und -wirtschaftlicher Erfahrungsaustausch; 

– Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen auf dem Ge-
biet der Rüstungstechnologie; 

– Austausch von Informationen in den Bereichen Weltraum und 
obere Atmosphäre sowie in Bezug auf die Sicherheit in der 
 Informationstechnik. 

Konkrete Maßnahmen in diesen Bereichen der Zusammenarbeit 
erfolgen auf der Grundlage gesonderter Absprachen zwischen 
den Vertragsparteien. 

Artikel 4 

Schutz der Informationen 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Schutz der Infor-
mationen, die sie im Wege der Zusammenarbeit auf der Grund-
lage dieser Vereinbarung erhalten, im Einklang mit den Bestim-
mungen ihrer jeweils geltenden nationalen Rechtsordnungen und 
den zwischen ihnen bestehenden und anwendbaren Über -
einkünften zu gewährleisten. Ebenso verpflichten sie sich, diese 
Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Ver-
tragspartei, die sie zur Verfügung gestellt hat, weder zu verbreiten 
noch Dritten gegenüber zugänglich zu machen. 

Artikel 5 

Finanzielle Regelungen 

(1) Alle im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Ver-
einbarung auszuführenden Maßnahmen stehen unter dem Vor-
behalt verfügbarer Finanzmittel und sonstiger Ressourcen. 

(2) Jede Vertragspartei trägt grundsätzlich die Ausgaben, die 
ihr im Zusammenhang mit der Durchführung der Bestimmungen 
dieser Vereinbarung entstehen, selbst. Dies schließt sämtliche 
Transportkosten bis zu dem vereinbarten Ort im Gaststaat und 
zurück sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung ihres 
Personals ein. 

(3) Die gastgebende Vertragspartei trägt die Kosten für die 
Durchführung der gemeinsam verabredeten Maßnahmen und die 
zur Durchführung der Maßnahmen entstehenden Transportkosten. 

(4) Die gastgebende Vertragspartei verpflichtet sich, im Falle 
akuter Erkrankungen von Personal der entsendenden Vertrags-
partei ambulante und stationäre medizinische Hilfe in medizini-
schen Einrichtungen ihrer Streitkräfte gegen Bezahlung durch die 
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entsendende Vertragspartei zu gewähren. Dabei beschränkt sich 
die zahnärztliche Behandlung auf allgemein-konservierende oder 
chirurgische Hilfe in Notfällen. 

Kosten für erforderliche Untersuchungen oder eine Behandlung 
in zivilen medizinischen Einrichtungen sowie die Bereitstellung 
von medizinischen Hilfsmitteln und anderen Hilfsmaßnahmen in 
zivilen Einrichtungen werden nicht von der gastgebenden Ver-
tragspartei übernommen. 

Artikel 6 

Beilegung von Streitigkeiten 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung oder 
Auslegung dieser Vereinbarung werden zwischen den Vertrags-
parteien auf gütlichem Wege durch direkte Konsultation beige-
legt. 

Artikel 7 

Beziehungen zu anderen Übereinkünften 

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die auf anderen 
zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkünften der Vertragspar-
teien beruhen, bleiben von dieser Vereinbarung unberührt. 

Artikel 8 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 
Sie wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

(2) Jede Vertragspartei kann diese Vereinbarung mit einer Frist 
von sechs Monaten schriftlich kündigen. Die auf der Grundlage 
dieser Vereinbarung stattfindenden Maßnahmen der Zusammen-
arbeit bleiben von der Kündigung dieser Vereinbarung unberührt 
und müssen zu den vereinbarten Bedingungen vollendet werden.
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Geschehen zu Buenos Aires am 31. Oktober 2019 in zwei Ur-
schriften, jede in deutscher, spanischer und englischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Aus-
legung ist der englische Wortlaut maßgebend. 

Für das Bundesministerium der Verteidigung 
der Bundesrepublik Deutschland 

Pe t e r  Ta u b e r  

Für das Verteidigungsministerium 
der Argentinischen Republik 

A g u a d
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